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29.03.2020: Information für 

Pferdesportvereine und Betriebe  

Förderprogramm „Soforthilfe Corona“ in Baden-Württemberg  -                                    

Hilfreiche Seiten im sozialen Netzwerk „Facebook“ und aktuelle Entwicklungen rund um 

das am 25.03.2020 gestartetetete Soforthilfe-Programm 

Offizielle Facebook-Seite des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  Baden-

Württemberg  

➔  mit „gefällt mir“ markieren, um tagesaktuell Beiträge angezeigt zu bekommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

Vereine und Betriebe  

sind antragsberechtigt! 
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Offizielle Facebook-Seite des Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg   

27.03.2020, 10.24 Uhr WICHTIG!!! „Wir haben die Soforthilfe Corona ausgeweitet“:  
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Offizielle Facebook-Seite des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau     

Baden-Württemberg   

27.03.2020, 14.51 Uhr Vorsicht vor ominösen Seiten im Netz, die Hilfe beim Ausfüllen der Anträge 

anbieten! Im Netz kursieren derzeit ominöse Seiten, die Hilfe beim Ausfüllen der Anträge für die 

Soforthilfe Corona anbieten. Diese Seiten stehen in keinem Zusammenhang mit unserem 

Programm. Sollten Sie hierzu Fragen haben, nutzen Sie bitte unsere Website https://wm.baden-

wuerttemberg.de/soforthilfe-corona oder die kostenlosen Service-Hotlines der Kammern. 
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https://wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona


 
 

4 
 

 

 

Offizielle Facebook-Seite des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  Baden-

Württemberg  28.03.2020, Nachmittag:  

„Inzwischen sind bereits über 100.000 Anträge für „Soforthilfe Corona“ eingegangen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Gemäß Beitrag des 

Wirtschaftsministeriums 

vom 26.März 2020  

 

„gibt es übrigens weiterhin 

keine Frist – 

auch Anträge in den 

kommenden Tagen werden 

bearbeitet.“ 
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Offizielle Facebook-Seite des Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau      

Baden-Württemberg   

29.03.2020, 15.00 Uhr: Die Corona-Soforthilfe des Landes wird ohne Prüfung des privaten 

Vermögens ausbezahlt. Stattdessen müssen Antragssteller nur nachweisen, dass die laufenden 

betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden betrieblichen Kosten des 

Unternehmens zu finanzieren“, stellt Wirtschaft- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut 

heute klar. Damit ist eine bundeseinheitliche Lösung gefunden. Weitere Infos https://t1p.de/qcih 

 

 

https://t1p.de/qcih

